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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DES INNERN UND MINISTERIUM DER JUSTIZ


6. FEBRUAR 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition

ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, insbesondere des Artikels 28, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Januar 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 18. Januar 1993 und 30. März 1995;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern und Unseres Ministers der Justiz


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - In den Königlichen Erlass vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition wird ein Artikel 9bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Artikel 9bis

§ 1 - Die Behörde, die mit der Erteilung einer Erlaubnis beauftragt ist, überprüft vorher, ob der Antragsteller:

1. die Rechtsvorschriften über den Besitz und das Mitführen der Waffe, für die die Erlaubnis beantragt wird, und über den Erwerb der Munition für diese Waffe kennt,

2. eine Feuerwaffe vom Typ der Waffe, für die die Erlaubnis beantragt wird, ohne Gefahr handhaben und benutzen kann,

3. die in Muster Nr. 12 in der Anlage aufgeführten Vorkehrungen, die bei der Aufbewahrung der Waffe zur Verhütung von Diebstählen und Unfällen zu treffen sind, zur Kenntnis genommen hat.



§ 2 - Von der in § 1 Nr. 2 aufgeführten Bedingung befreit wird:

1. der Inhaber eines Jagdscheins oder eines vom Minister der Justiz bestimmten gleichwertigen Dokuments,

2. der Antragsteller, der nachweist, dass er in den letzten fünf Jahren mindestens sechs Monate lang eine geregelte Tätigkeit ausgeübt hat, für die er eine Feuerwaffe besessen oder mit sich geführt hat,

3. der Inhaber einer von einer in § 3 Absatz 3 erwähnten Person ausgestellten Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass er eine praktische Handhabungs- und Schießprüfung im Sinne von § 3 Absatz 2 bestanden hat,

4. wer eine Erlaubnis zum Besitz einer Waffe unter Ausschluss der Munition beantragt.

§ 3 - Wenn der Antragsteller die in § 1 Nr. 2 erwähnte Bedingung nicht erfüllt, wird er vom Korpschef der Gemeindepolizei oder, in Ermangelung einer Gemeindepolizei, der Gendarmeriebrigade seines Wohnsitzes aufgefordert, eine praktische Handhabungs- und Schießprüfung mit einer Feuerwaffe vom Typ der Waffe, für die die Erlaubnis beantragt wird, abzulegen.

Diese Prüfung betrifft folgende Verrichtungen: laden, entladen, spannen, entspannen, schießen und die Waffe in ihre Hauptbestandteile zerlegen - gewöhnlich feldmäßiges Zerlegen genannt-; die Waffe in einem Schießstand mit sich führen, handhaben und benutzen; die Zieleinrichtungen benutzen und den Rückstoß und die Schussrichtung beherrschen.

Veranstaltet wird diese Prüfung von einem Polizeidienst, von den Verantwortlichen, die die von den für Sport zuständigen Gemeinschaftsbehörden anerkannten Schießverbände bestimmt haben, oder von einer juristischen oder natürlichen Person, die auf einer Liste steht, die der Gouverneur der Provinz für seine Provinz festgelegt hat und die jährlich im Verwaltungsblatt der Provinz veröffentlicht wird.

§ 4 - Wenn der Antragsteller es wünscht oder wenn er den in Paragraph 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Anforderungen nicht genügt, wird ein vorläufiger Besitzerlaubnisschein ausgestellt.

Dieser Erlaubnisschein wird für eine Dauer von sechs Monaten ausgestellt und kann einmal verlängert werden. Bei der Ausstellung dieses Erlaubnisscheins darf weder eine Steuer noch eine Gebühr erhoben werden.

Er darf keiner Privatperson unter 16 Jahren ausgestellt werden. Wenn er einer Privatperson unter 18 Jahren ausgestellt wird, ist er bis zu ihrer Volljährigkeit gültig.

Der Antrag wird gemäß Artikel 9 § 1, § 2 und § 3 Nr. 1 und 5 gestellt.



Art. 2 - In denselben Erlass wird ein Artikel 10bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Artikel 10bis

Die in Artikel 9bis erwähnte vorläufige Besitzerlaubnis wird in ein Heft mit Stammblättern eingetragen, das Muster Nr. 4 in der Anlage entspricht, wobei folgende Modalitäten zu beachten sind:

1. Der Stammteil wird von der Behörde, die die Erlaubnis erteilt, aufbewahrt.

2. Teil A ist für den Erlaubnisinhaber bestimmt; die Rubriken in Bezug auf die Waffe werden nicht ausgefüllt,

3. Teil B wird nicht ausgestellt und wird vernichtet.

Der Stammteil und Teil A werden in rot mit dem Vermerk vorläufigversehen.

Der vorläufige Besitzerlaubnisschein wird datiert.


Art. 3 - Artikel 17 wird durch folgenden Absatz ergänzt:

"Der in Artikel 9bis erwähnte vorläufige Besitzerlaubnisschein berechtigt den Inhaber lediglich dazu, eine einer Drittperson gehörende Verteidigungsfeuerwaffe unter den in Absatz 2 Nr. 1 vorgeschriebenen Bedingungen mit sich zu führen und zu benutzen."


Art. 4 - In Artikel 28 Absatz 1 werden die Wörter "Generalkommissariat der Gerichtspolizei bei der Staatsanwaltschaft" durch die Wörter "Allgemeinen Polizeiunterstützungsdienst" ersetzt.

Im selben Artikel werden in Absatz 4 die Wörter "das Generalkommissariat der Gerichtspolizei" durch die Wörter "den Allgemeinen Polizeiunterstützungsdienst" ersetzt.


Art. 5 - Unser Minister des Innern und Unser Minister der Justiz sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 6. Februar 1996

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Anlage zum Königlichen Erlass vom 6. Februar 1996 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition

MUSTER Nr. 12

Erforderliche Vorkehrungen bei der Aufbewahrung von Feuerwaffen zur Verhütung von Diebstählen und Unfällen

	
1.	Feuerwaffen immer (auch in Anwesenheit eines Erwachsenen) außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

2.	Es wird nachdrücklich davon abgeraten, Feuerwaffen geladen und gespannt aufzubewahren.

3.	Munition und Feuerwaffen an getrennten Stellen aufbewahren.

4.	Eine Feuerwaffe erst handhaben und warten, nachdem geprüft worden ist, ob sie nicht geladen ist, dabei:

a.	die Mündung der Feuerwaffe während der Handhabung in eine sichere Richtung halten,

b.	Trommel oder Magazin leeren oder Patronenlager abnehmen und es gegebenenfalls leeren, 

c.	bei einer Feuerwaffe mit mobilen Teilstücken (Schloss, Laufschiene): diese Teile betätigen, um gegebenenfalls eine Patrone aus der Kammer herauszuziehen, und die Kammer prüfen,

d.	prüfen, ob der Lauf nicht verstopft ist,

e.	den Abzug nur betätigen, wenn die Mündung der Feuerwaffe in eine sichere Richtung gehalten wird.

5.	Bei Abwesenheit: Feuerwaffen in einem einbruchsicheren Schrank, Koffer oder Kästchen einschließen. Sind solche Schutzvorkehrungen nicht vorhanden, die Feuerwaffe mit einer  unabhängigen Vorrichtung (einem Abzugschloss oder einem Kabel) ausstatten oder an einer bestimmten Stelle festmachen, so dass die Feuerwaffe zeitweilig unbenutzbar ist. Die Schlüssel dieser Schränke, Koffer oder Kästchen nie im Schloss steckenlassen und an einer sicheren Stelle aufbewahren.

6.	Bei verlängerter Abwesenheit wäre es angebracht, Feuerwaffen in einem Safe (z.B. bei einer Bank) zu lagern.

7.	Bei Abwesenheit: Munition gut unter Verschluss halten.

8.	Den Diebstahl oder den Verlust einer Feuerwaffe unverzüglich der Gemeindepolizei oder der Gendarmeriebrigade melden.

Zur Kenntnisnahme, den . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name und Vorname: 	                      

Unterschrift						Nummer der										Waffenbesitzgenehmigung:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				




